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Sprechſtunde der Redaktion Abends

r. 297.
Bekanntmachung,

betreffend die Einrichtung und den Betrieb
der Roßhaarſpinnereren, Haar und Borſten-
zurichtereien ſowie der Bürſten- und Pinſel-

machereien. Vom 22. Oktober 1902.
Auf Grund des 8 120e der Gewerbeord-

nung hat der Bundesrath über die Einrich-
tung und den Betrieb der Roßhaarſpinnereien,
Haar und Borſtenzurichtereien ſowie der
Bürſten und Pinſelmachereien folgende Vor
ſchriften erlaſſen

J. Allgemeine Vorſchriften.
S 1. Die nachſtehenden Vorſchriften finden

Anwendung auf alle Anlagen, in denen
Pferde, Rinder- oder Ziegenhaare, Schweins
borſten oder Schweinswolle zugerichtet oder
zu Krollhaaren verſponnen werden, oder in
denen unter Verwendung ſolcher Materialien
Bürſten, Beſen oder Pinſel hergeſtellt werden.

S 2. Die aus dem Auslande ſtammenden
Pferde, Rinder- und Ziegenhaare, Schweins
borſten und Schweinswolle dürfen erſt in Be
arbeitung genommen werden, nachdem ſie in
demjenigen Betrieb, in welchem die Bearbei-
tung ſtattfinden ſoll, vorſchriftsmäßig des-
infizirt ſind.

Die Desinfektion muß nach Wahl des Be-
triebsunternehmers geſchehen, entweder
1. durch mindeſtens einhalbſtündige Einwir-

kung ſtrömenden Waſſerdampfs bei einem
Ueberdrucke von O Atmoſphären, oder

2. durch mindeſtens einviertelſtündiges Kochen in
zweiprozentiger Kaliumpermanganatlöſung
mit nachfolgendem Bleichen mittelſt drei- bis
vierprozentiger ſchwefeliger Säure, oder

3. durch mindeſtens zweiſtündiges Kochen in
Waſſer.
Durch den Reichskanzler können noch

andere Desinfektionsverfahren zur Auswahl
zugelaſſen werden.

Durch die höhere Verwaltungsbehörde kann
angeordnet werden, daß die nach Abſ. 2,
Ziffer vorzunehmende Desinfektion in einer
öffentlichen Desinfektionsanſtalt, ſofern eine
ſolche am Betriebsſitz oder in deſſen unmittel-
barer Nähe verfügbar iſt, ausgeführt wird.

S 3. Einer Desinfektion durch den Unter-
nehmer 2 Abſ, 1) bedarf es nicht, ſoweit
dieſer nach näherer Beſtimmung der Landes-
Centralbehörde den Nachweis erbringt, daß
er das Material in vorſchriftsmäßig (S 2
Abſ. 2) desinfizirtem Zuſtande bezogen und
abgeſondert von nicht desinfizirtem Material
aufbewahrt hat.

Der Unternehmer braucht diejenigen weißen
Borſten nicht desinfiziren zu laſſen, welche er
vor weiterer Bearbeitung einem Bleichverfahren
unterwirft oder welche er in bereits gebleich-
tem Zuſtand als ſogenannte präparirte fran
zöſiſche Borſten bezogen und abgeſondert von
nicht desinfizirtem Material aufbewahrt hat.

S 4. Von der höheren Verwaltungsbehörde
können Ausnahmen von den Beſtimmungen
des S 2 für ſolche Materialien zugelaſſen
werden, welche
J. nach den bisherigen Erfahrungen keinem

der vach S 2 zugelaſſenen Desinfektions-
verfahren unterworfen werden können, ohne
einer erheblichen Beſchädigung ausgeſetzt
zu ſein oder welche

2. nachweislich bereits im Ausland eine Be-
handlung erfahren haben, welche als der
vorſchriftsmäßigen inländiſchen Desinfektion
gleichwerthig anzuſehen iſt.
Die höhere Verwaltungsbehörde hat ein

Verzeichniß zu führen, in das die Fälle und
Gründe der von ihr zugelaſſenen Ausnahmen,
in den Fällen der Ziffer 2 auch die Art der
ausländiſchen Behandlung, einzutragen ſind.
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Eine Abſchrift des Verzeichniſſes iſt alljährlich
bis zum 1. Februar der Landes-Centralbe-
hörde einzureichen.

5. Mit den desinfektionspflichtigen Materi-
alien dürfen vor Ausführung der vorſchrifts-
mäßigen Desinfektion nur “olche Verrich-
tungen vorgenommen werden, welche zur
Prüfung der Beſchaffenheit der Materialien,
zur Verhütung ihres Verderbens ſowie zur
Vorbereitung und Ausführung der Desinfek-
tion unerläßlich ſind, zum Beiſpiel Auspacken,
Abſchneiden der Haare vom Schweifleder, Ein
tragen in den Desinfektionsapparat, Bündeln
der Borſten und Anderes. Eine Sortirung
der Materialien iſt nur inſoweit zuläſſig, als
ſie nöthig iſt, um die Haare und ſo weiter
für die Anwendung verſchiedener Desinfektions-
verfahren zu ſondern.

s 6. Zur Ausführung der Desinfektion,
zur Bearbeitung der gemäß 8 4 Abſ. 1
Ziffer 1 nicht desinfizirten Stoffe, ſowie zu den
im 8 5 bezeichneten Verrichtungen dürfen
jugendliche Arbeiter nicht verwendet werden.

S 7. Der Arbeitgeber hat darauf zu halten,
daß Arbeiter mit wunden Hautſtellen, ins-
beſondere an Hals, Geſicht und Händen, zu
den im 8 6 bezeichneten Beſchäftigungen nicht
verwendet werden.

S 8. Der Arbeitgeber iſt verpflichtet, über
das von ihm bezogene Material an Haaren,
Borſten und Schweinswolle derart Buch zu
führen, daß daraus die Menge, die Bezugs-
quelle und, ſoweit ſie bekannt iſt, die Her
kunft der empfangenen Waare, ſowie die Zeit
und die Art der Desinfektion oder der Grund
des Unterlaſſens der Desinfektion zu erſehen iſt.

Jſt die Desinfektion in einer öffentlichen
Anſtalt ausgeführt worden, ſo ſind die hier-
über ausgeſtellten Beſcheinigungen zu ſammeln,
aufzubewahren und dem Aufſichtsbeamten
(S 139 b der Gewerbeordnung) auf Verlangen
vorzulegen.

S 9. Die Vorräthe an nicht desinfizirtem
Materiale, welches desinfektionspflichtig oder
gemäß 8 4 Abſ. 1 Ziffer 1 von der Desin-
fektionspflicht ausgenommen iſt, ſind in be-
ſonderen, unter Verſchluß zu haltenden Räumen
aufzubewahren und dürfen nur auf ſolchen
Treppen und Zugängen in dieſe Räume hinein-
oder aus ihnen hinausgebracht werden, welche
von den mit der Bearbeitung desinfizirten oder
inländiſchen Materials beſchäftigten Arbeitern
nicht benutzt werden. Auf dieſen Zugängen und
Treppen darf desinfizirtes oder inländiſches
Material nicht befördert werden.

Die vor der Desinfektion erforderlichen
Verrichtungen 5), die Ausführung der Des-
infektion, ſowie die Bearbeitung des gemäß 8 4
Abſ. 1 Ziffer 1 nicht desinfizirten Materials
dürfen nicht in Räumen vorgenommen werden,
in denen desinfizirtes oder inländiſches
Material aufbewahrt oder bearbeitet wird.

Die Räume, in denen desinfektionspflichtiges
oder gemäß 8 4 Abſ. 1 Ziffer 1 nicht des-
infizirtes Material aufbewahrt oder bearbeitet
wird, die Plätze vor ihren Eingängen und
die Zugänge und Treppen, auf denen ſolches
Material befördert wird, ſind ſtets rein zu
halten. Bei der Reinigung iſt Staubbildung
thunlichſt zu verhüten; der entſtehende Kehricht
ſowie die Umhüllungen, in denen die nicht
desinfizirten Stoffe anlangen, ſind zu ver-
brennen oder zu desinfiziren (5F 2 Abſ. 2).
Dies gilt auch von dem bei der Bearbeitung
nicht desinfizirten Materials entſtehenden
Staube und dem dabei abfallenden Schmutze.
II. Beſondere Vorſchriften für größere

Betriebe.
s 10. Jn Betrieben, in denen in der Regel

Dezember 1902.

mindeſtens zehn Arbeiter beſchäftigt werden,
müſſen die Arbeitsräume mit einem feſten
und dichten Fußboden verſehen ſein, der eine
leichte Beſeitigung des Staubes auf feuchtem
Wege geſtattet. Hölzerne Fußböden müſſen
glatt gehobelt und gegen das Eindringen der
Näſſe geſchützt ſein.

Die Wände und Decken müſſen, ſoweit ſie
nicht mit einer glatten, abwaſchbaren Be-
kleidung oder mit einem Oelfarbenanſtriche ver
ſind, mindeſtens einmal jährlich mit Kalk
friſch angeſtrichen werden.

Bei Errichtung neuer und Erweiterung be-
ſtehender Anlagen iſt dafür Sorge zu tragen,
daß in den neuen Arbeitsräumen, in denen
mit erheblicher Staubentwickelung verbundene
Arbeiten ausgeführt werden, die Zahl der
darin beſchäftigten Perſonen ſo bemeſſen wird,
daß auf jede mindeſtens fünfzehn Kubikmeter
Luftraum entfallen.

s 11. Die Arbeitsräume ſind täglich zwei-
mal mindeſtens eine halbe Stunde lang, und
zwar während der Mittagspauſe und nach
Beendigung oder vor Wiederbeginn der Ar-
beit, gründlich zu lüften. Während dieſer
Zeit darf den Arbeitern der Aufenthalt in
den Arbeitsräumen nicht geſtattet werden.

Die Fußböden der Räume, in denen mit
Staubentwickelung verbundene Arbeiten vor-
genommen werden, ſind täglich mindeſtens
einmal durch Abwaſchen oder feuchtes Ab-
reiben vom Staube zu reinigen. Die in
dieſen Räumen befindlichen Arbeitstiſche ſind
mindeſtens zweimal wöchentlich feucht zu
reinigen.

8 12. Jn Roßhaarſpinnereien und -Zu-
richtereien iſt das Sortiren und Hecheln je in
einem beſonderen, von ſonſtigen Arbeitsräumen
getrennten Raume vorzunehmen. Der dabei
entſtehende Staub und abfallende Schmutz iſt
zu ſammeln und zu beſeitigen.

S 13. Miſch-, Reinigungs und Hechel-
maſchinen (ſogenannte Batteurs und Reiß-
wölfe) müſſen dicht ummantelt und mit wirk-
ſamen Abſaugevorrichtungen verſehen ſein.
Der abgeſaugte Staub muß in einer Staub-
kammer geſammelt und, ſofern er von den nach
84 Abſ. 1 Ziffer 1 nicht desinfizirten Stoffen
herrührt, verbrannt werden.

S 14. Der Arbeitgeber hat allen bei der
Vorbereitung und Ausführung der Desinfek-
tion oder mit der Bearbeitung der nach S 4
Abſ. 1 Ziffer 1 nicht desinfizirten Stoffe be-
ſchäftigten Arbeitern Arbeitsanzüge nebſt
Mützen in ausreichender Zahl und zweckent-
ſprechender Beſchaffenheit zur Verfügung zu
ſtellen.

Der Arbeitgeber hat durch geeignete An-
ordnungen und Beaufſichtigung dafür Sorge
zu tragen, daß die Arbeitskleider nur von
denjenigen Arbeitern benutzt werden, denen
ſie zugewieſen ſind, daß ſie während der Zeit,
wo ſie ſich nicht im Gebrauche befinden, an
den dafür beſtimmten Plätzen aufbewahrt und
mindeſtens einmal wöchentlich desinfizirt
werden 2 Abſ. 2).

Den im Abſ. 1 bezeichneten Arbeitern hat
der Arbeitgeber wenigſtens zweimal wöchent-
lich Gelegenheit zu geben, ein warmes Bad
zu nehmen.

S 15. Jn einem ſtaubfreien Theile der An-
lage muß für die Arbeiter ein Waſch und
Ankleideraum und getrennt davon, ſoweit hier
für ein Bedürfniß vorliegt, ein Speiſeraum
vorhanden ſein. Dieſe Räume müſſen
ſauber und ſtaubfrei gehalten und während

der kalten Jahreszeit geheizt werden.
Jn dem Waſch- und Ankleideraume müſſen

Waſſer, Seife und Handtücher, ſowie Ein

142. Jahrgang.

richtungen zur Verwahrung derjenigen Klei
dungsſtücke, welche vor Beginn der Arbeit
abzelegt werden, in ausreichender Menge vor-
handen ſein.

S 16. Der Arbeitgeber hat für die mit der
Bearbeitung der im 8 2 Abſ. 1 bezeichneten
Stoffe beſchäftigten Arbeiter verbindliche Vor-
ſchriften über folgende Gegenſtände zu erlaſſen:
1. Die Arbeiter haben die ihnen überwieſen

Arbeitskleider (S 14 Abſ. 1) bei denjenigenen
Arbeiten, für welche es von dem Arbeitgeber
vorgeſchrieben iſt, zu benutzen.

2. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht
in die Arbeitsräume mitnehmen. Das Ein-
nehmen der Mahlzeiten iſt ihnen nur außer
halb der Arbeitsräume geſtattet.

3. Die Arbeiter dürfen erſt dann den Speiſe-
raum betreten, Mahlzeiten einnehmen oder
die Anlage verlaſſen, wenn ſie zuvor die
nach 8 14 Abſ. 1 vorgeſchriebenen Arbeits-
kleider abgelegt, ſowie Geſicht, Hals, Hände
und Arme ſorgfältig gewaſchen haben.
Jn den zu erlaſſenden Vorſchriften iſt vor

zuſehen, daß Arbeiter, die trotz wiederholter
Warnung den vorſtehend bezeichneten Be-
ſtimmungen zuwiderhandeln, vor Ablauf der
vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung
entlaſſen werden können.

Jſt für einen Betrieb eine Arbeitsordnung
erlaſſen (134 a der Gewerbeordnung), ſo ſind
die vorſtehend bezeichneten Beſtimmungen in
die Arbeitsordnung aufzunehmen.

S 17. Jn jedem Arbeitsraume, ſowie in
dem Ankleide- und dem Speiſeraume muß an
einer in die Augen fallenden Stelle eine Tafel
aushängen, die in deutlicher Schrift die Be-
ſtimmungen der 88 1 bis 16 wiedergiebt.

III. Schlußbeſtimmung.
S 18. Die vorſtehenden Beſtimmungen

treten am 1. Januar 1903 in Kraft und an
die Stelle der durch die Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 28. Januar 1898 Reichs
Geſetzbl. S. 5) verkündeten Vorſchriften.

Von den Vorſchriften im 8 9 kann die
untere Verwaltungsbehörde für einzelne Be-
triebe auf Antrag des Unternehmers Aus-
nahmen gewähren, jedoch höchſtens bis zum
1. Oktober 1903.

Berlin, den 22. Oktober 1902.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Graf von Poſadowsky.
Bekanntmachung.

Die dem Müller Otto Oaul Max Schäfer
in Frankleben gehörige Waſſermühle beſtehend
aus Haus, Hof Garten und Ställen Nr. 2
die Gebäudeſteuerrolle und Artikel 2 Karten-
blatt 1 Parzelle 253 124 von 16 ar 30 qm
iſt von dem ſelbſtſtändigen GutsbezirkeOberfrank-
leben abgetrennt und mit dem Gemeindebe-
zirke Frankleben verein igt worden.

Merſeburg, den 10. Dezember 1902.
Kreis- Ausſchuß Merſeburg.

Graf d'Haußonville.
StadtverordnetenSitzung.

Tagesordnung.
Montag, den 22. Dezember 1902,

Abends 6 Uhr.
Feſtſtellung der kleineren Etats für 1903.
Zweiter Präparanden- Kurſus
Kanaliſation in der Parkſtraße.
Zeitpunkt des Beginns des Vertrags
mit der Allg. Elektrizitäts Geſellſchaft.
Bericht der Wahlkommiſſion (Petitionen)

Geheime Sitzung.
Perſonalien pp.

Merſeburg, den 17. Dezember 1902.
Der Stadtverordneten-Vorſteher.

Witte. (2994

C I



er

S e

Nummer 297. 1902. Merſebuxger Kreisblatt nebſt „JUuſtr. Sonntagsblatt“ Freitag, den 19. Dezember.

Venezuela.
Merſeburg, 18. Dezember.

Die Lage iſt nicht recht klar, aber keines-
wegs ernſt oder beſorgnißerregend. Es liegen
bis zur Stunde folgende Meldungen vor:

London, 17. Dezember. Jm Unterhauſe
erſucht Campbell Bannermann die Re-
gierung um Auskunft über den Stand der
venezolaniſchen Angelegenheit und fragt, ob
die geſtern vom Miniſter des Auswärtigen,
Landsdowne, im Oberhauſe abgegebene Er-
klärung auch im Unterhauſe abgegeben werde.
Prewmierminiſter Lord Balfour erwidert:
Jn dem Falle, daß die Beſchlagnahme der
venezolaniſchen Kanonenboote nicht die von
uns allen erhofften Ergebniſſe zeitigt, wird
es nöthig ſein, zur Blockade zu ſchreiten, die
von uns und Deutſchland durchgeführt wird.
Die Blockade wird indeſſen dann von beiden
Mächten an verſchiedenen Theilen der Küſte
durchgeführt werden. Obgleich die beiden
Flotten für die gleichen Ziele thätig ſind,
werden ſie nicht als eine einzige Streitmacht
handeln. Wir haben nicht die Abſicht und
haben ſie nie gehabt, britiſche Truppen in
Venezuela landen zu laſſen oder venezo-
laniſches Gebiet zu beſetzen. Selbſt wenn
eine ſolche Okkupation nur vorübergehend
ſein würde, glauben wir nicht, daß ſie aus
militäriſchen oder anderen Gründen wünſchens-
werth ſein wird. Harcourt fragt, ob vor
der Blockade eine entſprechende Notifikation
gegeben werde, ſo daß die Mächte wiſſen
würden unter welchen Bedingungen die
Blockade ausgeübt wird, ferner ob die Re-
gierung die Mittheilungen veröffentlichen
werde, die zwiſchen England und Amerika
ausgetauſcht würden. Balfour erwidert,
alle Bedingungen, die für eine Blockade maß-
gebend ſeien, ſeien wohl überdacht und würden
den Neutralen zu gehöriger Zeit bekannt
gegeben, denen Unzuträglichkeiten thunlichſt
erſpart werden ſollten. Er nehme an,
daß ſich in den zur Veröffentlichung
beſtimmten Schriftſtücken auch die von
Harcourt gewünſchten befänden. Die
Frage, ob ein Unterſchied zwiſchen den Schiffen
der verſchiedenen Neutralen gemacht werden
ſolle, verneint Balfour. Sir Charles Dilke
ſagt: Jn Deutſchland ſind Meldungen ver-
breitet, daß Amerika es ablehne, ſich in die
Stellung eines Neutralen zu fügen, da doch
keine kriegführenden Parteien vorhanden
ſeien. Sind Vorſtellungen über dieſen Punkt
in London erhoben worden? Balfour
antwortet: Der Vorredner meint wohl die
Streitfrage, ob es ſo etwas wie eine fried-
liche Blockade geben könne. Jch glaube, es
iſt ganz wahrſcheinlich, daß Amerika denkt,
eine ſolche Blockade könne es nicht geben.
Jch perſönlich habe dieſelbe Anſicht. Offen-
bar involviert eine Blockade den Kriegszuſtand.
Des weiteren führt der Miniſter aus, man
ſei nicht vorgegangen, um Forderungen von
Aktionären einzutreiben, ſondern wegen der
Angriffe auf britiſche Unterthanen und Schiffe.
Er glaube, daß auch Deutſchland noch andere
als finanzielle Beſchwerden habe. Auf eine
Anfrage wegen der Vereinigten Staaten
antwortet der Miniſter, Neutrale würden nicht
befragt, wenn man ſich, wie hier, mit einer
dritten Partei im Kriegszuſtande befinde.
Eine Erklärung darüber, ob die engliſche
Regierung das Anerbieten einer ſchiedsrichter-
lichen Regelung annehmen werde, lehnte
Balfour ab, und fügt hinzu, ein Zuſammen-
treten des Parlaments vor dem 17. Februar
ſei ſeines Wiſſens nicht nothwendig.

Rom, 17. Dezember. Der Geſchäfts-
träger Jtaliens Riva überreichte dem Miniſter
des Auswärtigen von Venezuela eine Note,
worin er erklärte, daß er angeſichts der
negativen Antwort die das Memorandum
über die italieniſchen Beſchwerden fand, den
Befehl erhalten habe, morgen Carocas mit
dem Perſonal der Geſandtſchaft zu verlaſſen.
Der Schutz der italieniſchen Jntereſſen wird
von der Geſandtſchaft der Vereinigten Staaten
übernommen. Die Kreuzer „Agordat“ und
„Elba“ erhielten den Vefehl, nach Venezuela
abzudampfen.

Konflikt zwiſchen den Konſervativen
und dem Bund der Landwirthe.

Merſeburg, 18. Dezbr.
Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen,

daß es zwiſchen den Konſervativen und dem
Bund der Landwirthe zu Auseinanderſetzungen
grundſätzlicher Natur kommen wird. Die That
ſachen ſprechen für ſich ſelbſt. Vorauszuſehen
war dieſe Trennung, ſofern die Bündler bei
ihrer Stellungnahme, vornehmlich zum Zoll-
tarif, verharrten, ſchon vor Monaten.

In der von Victor Schweinburg redigirten
„Neuen Reichskorreſpondenz“ ſinden wir fol
genden Artikel

„Die entſchiedene Zurückweiſung, welche die
konſervative Fraktion des Reichstages dem
Bunde der Landwirthe zu Theil werden ließ,
wird zweifelsohne eine erwünſchte Klärung
der politiſchen Lage herbeiführen. Sie
bedeutet die reinliche Scheidung derjenigen
Parteien, welche die Intereſſen der Land
wirthſchaft wahrnehmen von denjenigen
welche unter dem Deckmantel extremſter
agrariſcher Politik in Wirklichkeit nur
ſelbſtiſche Zwecke verfolgen. Es iſt längſt
kein Geheimniß, daß für die Leitung des
Bundes der Landwirthe die Agitation nicht
Mittel zum Zweck, ſondern Selbſtzweck iſt.
Wie man in parlamentariſchen Kreiſen an
nimmt, wirkt bei der jüngſten Stellungnahme
der Leitung des Bundes der Landwirthe auch
der parlamentariſche Ehrgeiz als Triebfeder
mit. Diejenigen Mitglieder der Leitung des
Bundes der Laudwirthe, welche jetzt im
Reichstage fraktionslos ſind, hegen, wie man
annimmt, den lebhaften Wunſch, dieſe ihre
Stellung in die von Führern einer Fraktion
umzuändern und tragen ſich mit der Ab-
ſicht, aus dem ihnen folgenden Häuflein
eine neue parlamentariſche Gruppe unter
ihrer Führung zu bilden. Die Konſervativen
werden wie die anderen Verſtändigungs-
parteien jetzt zweifellos auch einem An
griffe im Rücken ſeitens des Bundes der
Landwirthe ausgeſetzt ſein. Sie werden der
Organiſation des Bundes der Landwirthe
eine eigene Organiſation entgegenſetzen
müſſen. Thun ſie das, dann wird ihnen
eine ernſte Gefahr ſeitens des Bundes der
Landwirthe ſchwerlich erwachſen. Die letzten
Reichstagsverhandlungen haben den ſchlagenden
Veweis geliefert, wie ohnmächtig die von
der Leitung des Bundes der Landwirthe
vertretene Richtung im Reichstage iſt. Trotz
allen Lärmes wird zweifellos auch im Lande
die geſunde Vernunft über die Agitations-
künſte des Bundes der Landwirthe ſiegen,
und zwar um ſo mehr, als es allen Männern
von ſtaatserhaltender Richtung klar ſein muß,
daß in dem Augenblicke, wo es gilt, durch
feſte Vereinigung der Ordnungsparteien den
Kampf gegen die in ihrer Gemeingefährlich-
keit voll erkannte Sozialdemokratie mit Nach-
druck und Erfolg zu führen, eine Abſage,
wie ſie die Leitung des Bundes der Land-
wirthe an die Mehrheitsparteien des Reichs
tages gerichtet hat, gleichbedeutend iſt mit
einer Unterſtützung der Sozialdemokratie.
Rechnet man hinzu, daß der Bund der Land
wirthe in der Wahl demagogiſcher Mittel
zur Erreichung ſeiner Ziele kaum hinter
den Sozialdemokraten zurückbleibt, ſo gelangt
man zu dem Urtheile, daß man es z. Zt.
mit einem doppelten Demagogenthum zu thun
hat, demjenigen, welches ſich noch mit der
Parole „Für Kaiſer und Vaterland“ vor
den minder ſcharfſichtigen Bürgern drapirt,
in Wirklichkeit aber auch oppoſitionell gegen
die Grundlagen unſeres Staatsweſens iſt,
und demjenigen, welches offener und ehrlicher
ſeine Gegnerſchaft gegen Kaiſer und Reich
kundgiebt. Die Ordnungsparteien müſſen
deshalb mit gleicher Kraft die Demagogie
der Leitung des Bundes der Landwirthe wie
die der Sozialdemokratie bekämpfen, und ſie
werden Beide niederringen, wenn ſie nur feſt
und geſchloſſen bleiben und in voller Einig-
krit und Einmüthigkeit in dem Kampfe mit
doppelter Front zuſammenſtehen.“

Politiſche Hebverſicihzt.
Dengtſches Reich.

Berlin, 17. Dezember. (Hofnachrichten.)
Der Kaiſer unternahm geſtern Nachmittag
einen kurzen Spaziergang und begab ſich um
7 Uhr nach dem Caſino des Garde-Huſaren-
Regiments, um an dem Couleurfeſt der Garde-
Huſaren und Garde Jäger theilzunehmen.
Heute Morgen hörte der Kaiſer Vorträge des
Chefs des Civilkabinetts, Dr. v. Lucanus und
des Jntendanten Kammerherrn v. Hülſen.

Magdeburg, 16. Dez. Die ſozialde-
mokratiſche Preſſe und durch ſie veranlaßt
andere Blätter haben ſich in der letzten Woche

mit der Entlaſſung zweier Arbeiter
des Fried. Krupp-Gruſonwerkes
hierſelbſt beſchäftigt, die angeblich wegen Ver-
weigerung der Unterſchrift unter der Adreſſe
an den Kaiſer erfolgt ſein ſoll. Die „Magd.
Ztg.“ hat Veranlaſſung genommen, ſich an
maßgebender Stelle nochmals zu ovrientiren
und theilt nun folgende zuverläſſigen Zahlen
mit: Das Gruſonwerk beſchäftigt zur Zeit
(nach Abzug von 238 auswärts beſchäftigten
Leuten und von Lehrlingen, Kranken und
weiblichem Perſonal 2084 Arbeiter. Die
Adreſſe wurde von 1876 Arbeitern unter-
zeichnet, ſodaß 208 nicht unterſchrieben haben.
Von einer Verweigerung der Unterſchrift
kann deshalb nicht geſprochen werden, weil

eine Aufforderung weder von der Direktion
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habe, hat hierüber

noch von einem Beamten oder einem ſonſtigen
Beauftragten der Verwaltung ausging. Die
obige Zahlenzuſammmenſtellung beweiſt aber
auch, daß die Entlaſſung zweier Leute, welche
thatſächlich ſtattgefunden hat, nicht wegen
Unterlaſſung der Unterſchrift erfolgt iſt. Es
wäre kein Grund einzuſehen, weshalb unter
ſo vielen Leuten für gleiche Handlungsweiſe
nur zwei gemaßregelt werden ſollten. Die
„Magd. Ztg.“ bemerkt dazu noch, daß nach
ihr gemachter Mittheilung der derzeitige Be
ſchäftigungsgrad des Gruſonwerks die Ent
laſſung von 200 Arbeitern nicht nur ohne
Nachtheil für das Werk geſtatten, ſondern
nach rein geſchäftlicher Erwägung ſogar
wünſchenswerth machen würde. Die Werk
leitung beſchäftigt trotz der hierdurch erheblich

geſteigerten Betriebskoſten viel mehr Arbeiter,
als nach den vorliegenden Aufträgen noth-
wendig wäre, und zwar nur, um uicht eine
größere Zahl von Leuten brotlos zu machen.

Deſſau, 16. Dez. Als Nachfolger des
demnächſt in den Ruheſtand tretenden Miniſters
v. Koſeritz iſt, wie ſchon gemeldet, der Ge
heime Regierungsrath und vortragende Rath
v. Dallwitz im preußiſchen Miniſterium
des Jnneren auserſehen. Herr v. Dallwitz
gehört zu den im Auguſt 1890 wegen ihrer
Kanalgegnerſchaft gemaßregelten Landräthen.
1855 geboren, trat er am 3. Juli 1879 als
Referendar im Appellationsgerichtsbezirk Bres-
lau in den Staatsdienſt, wurde dann in die
allgemeine Staatsverwaltung übernommen
und 1884 zum Regierungsaſſeſſor ernannt.
Er war erſt bei der Regierung in Königsberg,
dann bei der in Liegnitz beſchäftigt und erhielt
1886 die Verwaltung des Landrathsamtes in
Lüben übertragen, wo er im folgenden Jahre
endgültig zum Landrath ernannt wurde.
Von 1893 ab vertrat er den Wahlkreis
GlogauLüben im preußiſchen Abgeordneten-
hauſe und wurde, wie bemerkt, wegen ſeiner
Abſtimmung gegen die Kanalvorlage 1899
zur Verfügung geſtellt. Schon im Januar
des folgenden Jahres wurde v. D. wieder in
den Staatsdienſt aufgenommen und als Re-
gierungsrath dem Oberpräſidium in Poſen
überwieſen. Jm Dezember 1900 erfolgte ſeine

Berufung als Hülfsarbeiter in das Miniſterium
des Jnnern und im Juni 1901 ſeine Er-
nennung zum Vortragenden Rath. Jm
Oktober d. J. erhielt er in dieſem das wichtige
Dezernat für die Perſonalien an Stelle des
zum Miniſterialdirektor beförderten Geheim-
raths v. Kitzing.

Frankfurt, 17. Dez. Die Stadtver
ordnetenverſammlung beſchloß die Ausge-
ſtaltung der mediziniſchen Anſtalten Frank-
furts und die Errichtung einer Akademie
für Medizin mit einem Koſtenaufwande
von 21 Millionen M. Der Betrag iſt
durch Stiftungen gedeckt.

Oels, 16. Dez. Se. Hoh. der Kron
prinz und Se. Hoh. Prinz Eitel Friedrich
trafen heute Nachmittag 23 Uhr hier ein
und begaben ſich, von der zahlreichen Volks
menge freudig begrüßt, nach dem Schloſſe
Auf dem Schloßhofe hatten etwa 400 Arbeiter
Aufſtellung genommen, um den hohen Gäſten
ihre Huldigung darzubringen. Als die Prinzen
den Wagen verlaſſen hatten, hielt der Tiſchler
Seeliger im Namen der Arbeiter folgende
Anſprache: „Euerer kaiſerlichen und königlichen
Hoheit bringen die Arbeiter der allzeit königs-
treuen Stadt Oels ihre unterthänige Huldig-
ung dar mit der gehorſamſten, ehrfurchts-
vollſten Verſicherung, ſtets treue Unterthanen
zu ſein.“ Der Kronprinz reichte mit Worten
des Dankes dem Sprecher und den nächſt-
ſtehenden Arbeitern die Hand und ſprach dann
allen Verſammelten ſeine Freude darüber
aus, daß ſie gekommen ſeien. Er dankte ihnen
auch zugleich im Namen ſeines Vaters, der
von der Kundgebung Kenntniß genommen habe.

Oels, 17. Dez. Der Kronprinz hat
an die Arbeiterſchaft von Oels fol-
genden Dankerlaß gerichtet: „An die Arbeiter
meiner Stadt Oels! Es iſt mir eine auf-
richtige Freude geweſen, daß ſich viele Ar
beiter meiner lieben Stadt Oels der Beweg-
ung angeſchloſſen haben, die heute überall
durch die deutſchen Lande geht. Jhr beweiſt
dadurch, daß keine Gemeinſchaft zwiſchen Euch
und jenen Elenden beſtanden hat oder je be-
ſtehen wird, die es gewagt haben, einem deutſchen
Mann an ſeine Ehre zu taſten, und daß Jhr ge
ſonnen ſeid, treu zu Eurem Kaiſer und Vater-
lande zu ſtehen. Dies freut mich um ſo
mehr, als ich mit meinen lieben Oelſern zu-
ſammengehöre. Se. Majeſtät der Kaiſer,
mein geliebter Vater, Allerhöchſtwelchem ich
von der treuen Geſinnung, welche mir Euer
Wortführer heute gelobt, Mittheilung gemacht

eine freudige Genug-
thuung empfunden. Mir aber wird der heu-
tige Tag unvergeßlich bleiben. Schloß
Oels, den 16. Dezember 1902. Wilhelm
Kronprinz.“

m

Cokales.
Merſeburg, 18. Dezember.

Militäriſches. Wie der „Berl. Lok.
Anz.“ mittheilt, hat der Kommandierende
des 4. Armeekorps, General v. Klitzing,
ſeine Verſetzung in den Ruheſtand nachgeſucht.
(Wir geben die Meldung unter allem Vor
behalt wieder. Die Red.)

Beamtenverein. Geſtern Abend hielt
Herr Geh. Medizinalrath Dr. Penkert in
der „Reichskrone“ einen Vortrag über „erſte
Hilfe bei Unglücksfällen im Haushalt.“ Nach-
dem der Herr Vortragende eine kurze, allge-
meinverſtändliche Erläuterung der anatomi-
ſchen Zuſammenſetzung des menſchlichen
Körpers und ſeiner Funktionen vorausge-
ſchickt, führte er aus, daß die erſten Beding
ungen der Helfenden bei Unglücksfällen Ruhe,
Ueberlegung und Sicherheit ſeien. Bei leichten
Quetſchungen ſei Kühlen mit Bleiwaſſer dien
lich, während ſich bei ſchweren Quetſchungen
die Hilfe bis zum Eintreffen des Arztes auf
Entfernung enger Kleidung, bequeme Bettung
des Kranken und Beſpritzen von Geſicht und
Bruſt mit kaltem Waſſer beſchränken müſſe.
Die Heilung von Wunden, die rein ge
ſchloſſen ſeien, gehe raſch und ohne
Schwierigkeiten von Statten, während
die Eiterung einer Wunde lediglich auf das
Eindringen unreiner Stoffe in dieſelbe zurück
zuführen ſei. Nachdem Rob. Koch und andere
chirurgiſche Größen ſeit den 80er Jahren
das unerſchöpfliche Gebiet der Mikroorganis-
men, Bazillen 2c. erforſcht und erſchloſſen,
ſei die Antiſepſis durch Desinfektion,
alſo die abſolute Reinigung der Wunden ein
geführt, während in neuerer Zeit die Aſepſis,
die jedes Eindringen ſchädlicher Stoffe durch
Behandlung mit heißer Luft, heißen Dämpfen
oder ähnlichen Mitteln abſolut verhindern,
Operationen möglich mache, an die man
früher nicht habe denken können. Von Desin-
fektionsmitteln, wie Karbol, Lyſol, Sublimat
2c. werde neuerdings auch der abſolute Alkohol
vielfach verwandt. Der Herr Vortragende
kam dann auf die ſachgemäße Behandlung
von Schnitt-, Stich- und Rißwunden zu
ſprechen und betonte, daß auch die kleinſte Wunde
nach Eindringen ſchädlicher Stoffe gefährlich
werden und Wundfieber, Wundroſe oder Blut
vergiftung hervorrufen könne und daß dann bei
jeder Wunde in erſter Linie peinlichſte Sauberkeit
beobachtet werden müſſe. Bürſten der Hände
mit Seifenwaſſer oder einem Desinfektions-
mittel vor der Behandlung der Wunde ſei
nothwendig, ſodann reinige man die Wunde
gründlich durch Waſchung mit Karbol oder
ähnlichem Mittel und verbinde ſie mit
desinfizirter Verbandwatte und reiner Binde.
Charpi ſei als nicht völlig rein durchaus
nicht mehr zu benutzen, ebenſo ſei mit Vor-
ſicht engliſch Pflaſter anzuwenden das
übrigens mit reinem Waſſer und nie mit
Speichel anzufeuchten ſei. Blutungen einer
Wunde ſeien wenn nicht zu ſtark, ſehr
dienlich, da die Wunde dadurch ausgeſpült
und von der Natur mit einem Ueberzug
geronnenen Blutes geſchloſſen würde. Bei
verdächtigen Wunden ſei Ausdrücken und
Ausſaugen mit reinem Munde zweckmäßig.
Verletzungen der Pulsader, der hellrothes,
von der Lunge ſtrömendes Blut ſtoßweiſe
entſpritzt, erfordern ein energiſches Zuſammen-
drücken der Pulsader oberhalb der Wunde,
eventuekl eine Umwickelung des verletzten
Gliedes mit elaſtiſcher Binde. Nicht ſo
gefährlich ſeien Blutaderverletzungen. Die
Krampfaoern, die zu den Blutadern gehören,
die dem Herzen dunkelrothes Blut zuführen,
ſeien durch Heranziehen des Beines bis zum
Oberſchenkel 2c. zu behandeln. Bei Naſen-
bluten ſei Aufziehen kalten Waſſers und
Erheben des Kopfes und der Arme dienlich.
Die erſte Hilfe bei Knochenbrüchen, die ſich
an Verkürzung und Verbiegung des Gliedes er
kennen laſſen und mit offener Wunde noch
gefährlicher ſind als die einfachen, muß ſich
bis zum Erſcheinen des Arztes auf einen
Nothverband mit gepolſterter Schiene und
reiner Binde und Linderung der Schmerzen
durch Arnika oder Bleiwaſſer und bequeme
Lage des Kranken beſchränken. Alsdann kam
der Herr Vortragende auf Verbrennung
zu ſprechen und gab Anleitung zur ſchnellen
Erſtickung eines Brandes mit Decken c. und
zur Heilung von Brandwunden. Borſäure, Wis
muth, Naftalan, Oel, Butter 2c. ſeiengeeignete
Mittel zur Heilung mit Watteverband, da-
gegen ſei kein Mehl zu benutzen. Das Leucht-
gas ſei doppelt gefährlich durch die Möglichkeit
einer Exploſton und als Athmungsgift; ebenſo
könne bei dem Gebrauch von Spiritus, Benzin,
und Petroleum nicht genug vor Unvorſichtig-
keit gewarnt werden. Bei Vergiftung durch
Gas ſei ſchnelles Zulaſſen friſcher Luft
nöthig, dann Wiederbelebungsverſuche durch

künſtliche Athemerzeugung mit Bewegen
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der Arme, kräftige Reibungen, Reibmittel c.
Wenn jemand an einem zu großen Biſſen zu
erſticken drohe, ſo ſtecke man ihm den Zeige-
finger tief in den Hals und klopfe ihn im
Rücken. Erfrorene reibe man kräftig mit
Schnee und laſſe erſt bei Eintritt von
Lebenszeichen allmählich Steigerung der
Körperwärme eintreten. Der Vortrag
wurde von den Anweſenden ſehr beifällig auf
genommen.

Deutſche Lutherſtiftung. Geſtern,
Mittwoch, Nachmittag hielt der hieſige Zweig
verein der „Deutſchen Lutherſtiftung“ ſeine
Generalverſammlung in „Müllers Hotel.“
Zunächſt gab der Vorſitzende, Herr Paſtor
Werther, den Jahresbericht. Die Mit-
gliederzahl beträgt in der Ephorie Merſeburg-
Stadt 74 und 7 Wohlthäter; Merſeburg-
Land 23 Mitglieder; Lauchſtädt 16 Mitglieder
und 17 Wohlthäter. Mitglied iſt, wer 1 Mk.
und mehr, Wohlthäter, wer einen geringeren
Jahresbeitrag zahlt. Der ſeit 1883 in Segen
wirkende Verein will Pfarrern und Lehrern
oder deren Wittwen zur Ausbildung ihrer
Kinder Beihülfe gewähren. Wie mancher
könnte durch einen kleinen Beitrag der oft
ſo drückenden Noth in den Familien, vor
allem in ſolchen, wo der Ernährer fehlt, ab-
helfen. Sind doch in dem abgelaufenen Jahre
allein in unſerem Bezirk zwei Wittwen von
Pfarrern und 3 Lehrerfamilien unterſtützt
worden. Darauf gab Herr Bankier Schultze
den Kaſſenbericht. Die Einnahmen betrugen
incl. Beſtand 218,15 Mk. An den Haupt-
verein wurden 130 Mk. eingeſandt. Die
ſonſtigen Ausgaben betrugen 2,26 Mk., ſodaß
ein Beſtand von 85,89 Mk. verbleibt. Dem
Kaſſirer wurde Decharge ertheilt. Aus dem
Bericht des Hauptvereins für die Regierungs-
bezirke Merſeburg und Erfurt für das Jahr
1901 ſei noch mitgetheilt, daß Unterſtützungen
gewährt wurden aus dem Regierungsbezirk
Merſeburg 2 Pfirr- und 17 Lehrerfamilien
mit je 50--75 Mk. Aus dem Regierungs-
bezirk Erfurt 7 Lehrerfamilien. Außerdem
wurden auf diesſeitigen Antrag vom Central-
verein in Berlin 2 Pfarrerfamilien und 2
Lehrerfamilien mit je 100 Mk. unterſtützt.
Wie ſchwer wird es oft ſo dringende Geſuche
wegen Mangels an Mitteln abzulehnen.
Wohl wird viel gebeten, aber ein ſo kleiner
Jahresbeitrag ſpielt doch keine Rolle und
viele „Wenig“ machen doch ein „vViel“.
Möchten doch auch bei uns dem Verein ſich
immer mehr Freunde anſchließen.

Abonnements Erneuerung. Die
Orts und Landbriefträger legen den Poſt-
abonnenten in der Zeit vom 15. bis 25. d. M.
die ZeitungsgeldQnittung behufs Erneuerung
des Abonnements vor. Bei Zahlung der
Beträge an die Briefträger, deren Quittung
rechtsgültig iſt, iſt pünktliche Weiterlieferung
des „Merſeburger Kreisblattes“ ebenſo ge-
ſichert, als wenn die Beſtellung am Poſt
ſchalter erfolgt.

Ein Automaten-Prozeß. Jn der Sitzung der
Strafkammer zu Halle vom 17. ds. Mts. wurde u. a.

Der Rollfuhr- Unternehmerrer verhandelt:
ennemann in Merſeburg war vom Schöffenge-

richt wegen Uebertretung der Gewerbeordnung
(F 41a) zu 2 M. Geldſtrafe oder 1 Tag Haft ver
urtheilt worden, wogegen er rn eingelegt
hatte. Die Uebertretung ſollte darin liegen, daß
der Angeklagte auf dem Bahnſteig zu e ehwrg
einen Automaten zur Benutzung aufgeſtellt hat, un
zwar außerhalb der Bahnſteigſperre, ſo daß die Be-
nutzung des Apparates außer dem reiſenden Pu-
blikum auch jeder beliebigen Perſon zugängig iſt.
Die in ſolcher Weiſe zum Gewerbebetrieb aufgeſtellten
Automaten ſollen aber als Errichtung eines öffent
lichen Verkaufsſtandes gelten und deshalb den durch
die Sonntagsruhe auf Grund der Ober-Präſidial-
Verordnung gebotenen Beſchränkungen unterliegenJn dieſem Huntte würde es ſonach der Angeklagte

verſehen haben, da die unbeſchränkte Benutzung
ſeines Automates auch während der Zeit des ſonn
und feiertäglichen Gottesdienſtes ermöglicht iſt inſo
fern, als nicht blos das reiſende Publikum, ſondern
jede Perſon den Apparat benutzen kann. Dadurch
wird aber anderer Gewerbetreibenden, deren
Betrieb durch die Sonntagsruhe beſchränkt iſt,
den Beſtimmungen der Gewerbeordnung zu-
wider Konkurrenz gemacht, und deshalb ſollen die
auf Bahnhöfen angebrachten Automaten nur dem
reiſenden Publikum, für das ſie lediglich beſtimmt
ſind, zugänglich ſein. Der Angeklagte ließ durch
ſeinen Vertreter und Vertheidiger einwenden, die
Aufſtellung des betreffenden Automaten gehöre unter
die im 8 6 der Gewerbeordnung angegebenen Aus-
nahmebeſtimmungen, da hierin vorgeſchrieben werde,
daß das Geſetz (die Gewerbeordnung) keine Anwen-
dung finde u. a. auf Eiſenbahn-Unternehmungen.
Eine ſolche Unternehmung liege hier vor. Der
Eiſenbahnfiskus habe mit den Automaten-Geſell-
ſchaften, die ſolche Apparate zum Betriebe liefern,
einen Vertrag geſchloſſen zum Zweck der Aufſtellung
von Verkaufs-Automaten auf den Bahnhöfen. Da-
für erhält der Fiskus namhafte Beträge. Die
Automaten werden den Jnhabern der Bahnhofs-
Reſtaurationen geliefert. Auf manchen Bahnhöfen
wie zum Beiſpiel auch auf dem Bahnhof zu Merſe-
burg, ſei die Anbringung ſolcher Apparate innerhalb
der Bahnſteigſperre nicht möglich. Jm vorliegen-
den Falle könne aber der Angeklagte nicht dafür ver
antwortlich gemacht werden, da er die Bahnſteig-
ſperre nicht angelegt habe. Daß der Automat nun
auch von anderem als dem reiſenden Publikum be-
nutzt zu werden pflege und dadurch während der
Sonntagsruhe vielleicht anderen Gewerbetreibenden
Abbruch geſchehen könne, das werde dem Angeklagten
nicht zur Laſt zu legen ſein. Vom Bahnfiskus ſei
die Aufſtellung den Unternehmern vertragsmäßig
geſtattet und der Betrieb ſei dem Bahnhofswirth
übertragen worden. Das Gericht erkannte auf Ver-
werfung der Berufung mit dem Bemerken, beim
Aufſtellen von Automaten außerhalb der Bahn-
ſteigſperre ergebe ſich die Erzielung eines Neben-
verdienſtes im Gewerbebetriebe und danach habe
8 41 a der Gewerbeordnung Anwendung zu finden.

Provinz und Umgegend.
Halle, 18. Dez. Der Regierungsaſſeſſor

a. D. Anton v. Kroſigk in Halle a. S. iſt
als Regierungsaſſeſſor wieder in den Staats-
dienſt übernommen und der Königlichen Re-
gierung in Königsberg zur dienſtlichen Ver-
wendung überwieſen worden.

Niederclobicau, 17. Dezember. All-
jährlich wird unſere Feldflur, ſowie die an-
grenzenden in der Jagdzeit von Wild
dieben gründlich heimgeſucht. Das Terrain
der Halle'ſchen Artillerie von Merſeburg in
der Richtung nach Niederclobicau ſcheint dazu
auch ſehr geeignet zu ſein. Von Merſeburg
aus erſtreckt ſich das Geiſelthal ſüdweſtlich
mit einem Bogen nach Süden in einer Länge
von circa 20 Kilometer. Der ſogenannte Grund
erſtreckt ſich in gleicher Länge von Merſeburg
weſtlich bis Schafſtädt mit einem bedeutenden

Bogen nach Norden. Zwiſchen dieſen ange-
gebenen Richtungen erhebt ſich eine bedeutende,

eiförmige Bodenwelle von durchſchnittlich
6——8 Kilometer Breite. Der Rücken derſelben
bildet die Grenze der handtuchförmigen Fluren
der zahlreichen Ortſchaften des Geiſelthales
und der Grunddörfer. Von dieſer Grenze
aus hat man eine bedeutende Fernſicht nach
allen Richtungen und dieſe iſt um ſo günſtiger,
als das Terrain gänzlich frei iſt von Wohn
plätzen, Baumgruppen 2e., welche den Aus-
blick verdecken könnten. Dieſer Rücken der
Bodenwelle iſt das Operationsgebiet der
Wilderer. Faſt alle Sonntage treibt dieſe
Diebesbande, aus drei bis fünf Scharfſchützen
beſtehend, ihr Weſen und kehrt mit reicher
Beute gegen Abend zurück. Die Wilderer
treten hier ziemlich dreiſt und frech auf und
ſtellen den einheimiſchen Spaziergänger, der
ihnen vielleicht zufällig querfeldein in den
Weg kommt, zur Rede, gebieten ihm Halt!
und zeigen ihm energiſch den Rückweg. Auf
den Ton einer ſchrillen Signalpfeife erſcheinen
dann augenblicklich die übrigen Kumpane auf
der Bildfläche, jeder weiß dann, wie er ſich
ferner zu verhalten hat. Oder treffen ſie auf
Perſonen, welche ihnen verdächtig vorkommen
und vor denen ſie ſich nicht ſicher fühlen, ſo
entweichen ſie flugs über die Grenze und be
finden ſich ſomit im Jagdgebiet eines anderen
Jagdpächters. Vielfach werden ſie auch von
den Einheimiſchen für Jagdberechtigte ge
halten. Auf genannter Flurgrenze haben dieſe
verwegenen Geſellen ihre Standlöcher, in
welchen ſie Deckung finden. Auch des Nachts
bei Mondenſchein lauern dieſe Diebe ihrer
Beute auf. Meiſtens Sonntags erſcheint dieſe
Bande, da an dieſem Tage die weit ausge-
dehnten Fluren menſchenleer ſind und dieſelbe
ſich dann um ſo ſicherer fühlt. Jhr Haupt
arbeitsfeld bilden die Marken von Lützken
dorf, Kämmeritz, Geiſelröhlitz, Neumark, Benn
dorf und Körbisdorf einerſeits und Nieder
clobicau, Cracau, Schadendorf und Kriegſtedt
andrerſeits. Entweder kommen die Wilderer
von Lützkendorf her und ſtreifen ihr Gebiet,
obengenannte Flurgrenzen, während des
Gottesdienſtes und unter Mittag in zwei bis
drei Stunden ab und kehren dann vom Bahn-
hof Milzau oder Lauchſtedt zurück oder um-
gekehrt, daß ſie ihren Streifzug von Milzau--
Kriegſtedt aus beginnen, um ihn in Lützken
dorfer oder Möckerlinger Flur zu beendigen.
Die Wilderer haben ſich mit zerlegbaren
Jagdgewehren und Stockflinten bewaffnet.
Vermuthlich ſtammen dieſelben aus Halle;
denn man hat wiederholt wahrgenommen,
daß ſie von Merſeburg nach dieſer Richtung
gefahren ſind. Am ſchlimmſten werden die
Jagadgebiete von Niederclobicau, Lützkendorf,
Geiſelröhlitz, Neumark und Kriegſtedt heim-
geſucht, wie denn auch die Jaagdpächter dieſer
Bezirke längſt bemerkt haben, daß ihr Wild-
ſtand immer mehr abnimmt. Wiederholt
ſind dieſe Spitzbuben von heimiſchen Arbeitern
angetroffen worden. Jedoch bei dem ge-
ſpannten Verhältniß, welches jetzt zwiſchen
den grundbeſitzenden, meiſtens einheimiſchen
Jagdpächtern und genannten Arbeitnehmern

beſteht, nehmen letztere keine Veranlaſſung,
die Wilddiebe zur Anzeige zu bringen. (Korr.)

Wenigenjenag, 16. Dez. Geſtern Morgen
hat ſich ein allgemein beliebter Einwohner
der Tiſchler A., durch Erhängen das Leben
genommen. Als Grund zur That wird
Folgendes angegeben Betreffender, welcher
einem ſogenannnten Sparverein (wöchentliche
Beiträge, welche Ende des Jahres ausgezahlt
werden) als Kaſſierer vorſteht, hatte einem Be
kannten eine größere Summe Geld geliehen, das
er jetzt nicht wieder erlangen kann. Da die
Mitglieder des Sparvereins auf Auszahlung
drängen und er dieſe nicht einhalten konnte,
hat er Hand an ſich gelegt. A. hinterläßt
Frau und Kinder.

Vermiſchtes.
Berlin, 17. Dezember. Die Bank
Handel und Jnduſtrie (Darm-er Bank) wurde durch Unter-gungen und Bücherfälſchung des

D tverwalters Neßler um 700000 M.
ge ſchädigt. Die Summe ermäßigt ſich
durch Eſfektenguthaben Neßler's um
100000 M. Neßleriſtſeitsonntagflüchtig.

Köthen, 16. Dez. Wie nunmehr feſtgeſtellt iſt,
belaufen ſich die Unterſchlagungen des ver-
ſtorbenen Prokuriſten der Firma Lüdicke und Müller,
Emil Hientzſch, auf rund 290000 M. Von dieſer
Geſammtſumme iſt für etwa 40 000 Mark Deckung
vorhanden; das übrige wird nach einer getroffenen
Vereinbarung in der Weiſe getilgt, daß die Anhalt-
Deſſauiſche Landesbank, deren Geſchäfte die ge-
ſchädigte Fima für den hieſigen Platz erledigte,
130 000 M. trägt, während 120 000 M. von der
Firma aufgebracht werden müſſen. Die Firma
Lüdicke und Müller will faſt ſämmtliche größere
Geſchäftsverbindlichkeiten abbrechen und ſich auf das
Effekten-, Wechſel- und Agenturgeſchäft beſchränken.
Die Aktiven undPaſſiven der Firma ſind von der
Anhalt-Deſſauiſchen Landesbank übernommen worden.

Gera, 15. Dezember. Der Gemeinderath be-
ſchäftigte ſich in ſeiner letzten geheimen Sitzung mit
der Klageſache des Kaufmanns Beyer gegen
den Stadtrath Broßmann. Der Kaufmann Beyer
hatte die Stadt Gera auf etwa 60000 Mark
Schadenerſatz verklagt, weil der Stadtrath ihn auf
grund eines Ortsgeſetzes verhindert hatte, ſeine ver
dorbenen amerikaniſchen Schinken und Fleiſchwaaren
als zum Genuſſe geeignetes Fleiſch zu verkaufen.
Beyer, der mit dieſer Klage in allen Jnſtanzen
koſtenpflichtig abgewieſen worden war, klagt jetzt
gegen den damaligen Dezernenten für das Polizei-
weſen, Stadtrath Broßmann und verlangt nunmehr
von dieſem einen Schadenerſatz in Höhe von
192 000 Mark. Wenn es nun auch ganz ausge-
ſchloſſen erſcheint, daß Beyer ſeinen Prozeß gewinnen
könnte, ſo iſt Stadtrath Broßmann doch genöthigt,
ſich einen Anwalt zu beſtellen. Auch hat er
möglicherweiſe noch andere Koſtenverläge in dem
Prozeſſe zu beſtreiten. Beyer iſt gänzlich mittellos
(er ſchuldet heute noch der Stadt die von dieſer in
dem früheren Prozeſſe verlegten Koſten, die zu er-
ſetzen er verurtheilt wurde), ſo daß Stadtrath Broß-
mann, ſelbſt wenn er, wie zweifellos anzunehmen
iſt, den Prozeß gewinnt, nicht wird darauf rechven
können, daß er die ihm erwachſenen Koſten, die ſich
auf einige tauſend Mark belaufen können, erſetzt er-
hält. Jn Erwägung deſſen, daß Stadtrath Broß-
mann ſeinerzeit lediglich die Beſchlüſſe der ſtädtiſchen
Behörden ausgeführt, alſo in deren Auftrag ge-
handelt hat, beſchloß der Gemeinderath faſt ein-
ſtimmig, die dem Stadtrath Broßmann aus dieſem
Prozeß zum Zwecke ſeiner Vertheidigung erwachſen-
den Koſten einſchließlich etwa zu leiſtender Koſten-
vorſchüſſe auf die Stadtkaſſe zu übernehmen.

Wetterbericht des Kreisblattes.
19. Dez. Kalt, wenig verändert. Niederſchläge.
20. Dez. Wärmer, meiſt wolkig. Strichweiſe

Niederſchläge. Windig.
[-„JO= RHerberge zur Hrimath.

Um den Wanderern in unſerer
Herberge auch in dieſem Jahre eine
kleine Weihnachtsfreude bereiten zu
können, werden vor allem Gaben an
Geld herzlich erbeten. Alte Sachen
können bei dem Hausvater, Herrn
Künne, abgegeben werden oder wer-
den von demſelben nach Anzeige
gern abgeholt.
Werther P. Schön, Lehrer a. D.
Geld giebt Selbſtgeber reellen

Leuten. Kleusch, Berlin,
Wilhelmshavenerſtr. 33n. Rückp.
bigarren-Spezſaſgeschäft
Verkehrsſtraße Leipzigs, ſchöner Laden
und Einrichtung, wegen Krankheit
zum 1. Januar zu verkaufen. Er-
forderlich Mk. 3000. Off. unter L.
B. 1645 Rudolf Moſſe, Leipzig.

Bismarckſtr. Nr. 3
iſt die Parterre Wohnung, 6
Zimmer nerſt Zubehör, Badezimmer
u. Garten zu vermiethen und ſofort
zu beziehen. Dr. Gwallig.

Markt 31
iſt die erſte und zweite Etage zu
vermiethen und 1. April 1903 zu

beziehen. (2971Näheres daſelbſt im Comtoir.

M arkt 23 iſt die größere
Hälfte der

zweiten Etage zu vermiethen und
zum 1. Januar 1903 zu beziehen.

Stellung
erhalten junge Leute nach 2 monatl.
gründlicher Ausbildung in meinem
Bureau als landw. Buchhalter,
Amtsſekretär, Verwalter. Honorar
mäßig. Bisher wurden von hier
über 700 Beamte verlangt.

LKube, vorm. Amtsvorſteher,
2728) Landwirth, Halle a. S.

Gothaer
Lebensverſicherungs-

Bank
auf Gegenseitigkeit.

Bankvertreter:
Paul Thiele, Merſeburg.
Bücherreviſor ba bieSequth's

Handels-Lehranſtalt,
Halle, Sternstr. 10.

Altbewährte vollſtändige Ausbildung
für das Contor. Einzelunterricht in
Buchführung, Korreſpondenz, Steno-
graphie, Schönſchrift, Sprachen,
Schreibmaſchine 2c. Proſpekte. Beginn
täglich. Stellennachweis. Penſion.

Herren- und Damen-Abtheilung.

Weissenfelser Strasse 2
iſt eine herrſchaftliche Wohnung
auf Wunſch mit Pferdeſt all und
Wagenremiſe zu vermiethen und
kann ſofort bezogen werden.

Zur

Pesthächkerei
empfehle: (2919

Ia. Weizeumehl,
Schmelzbutter, feinſte

Land u. Molkereibutter,
Palmin; ferner:

Roſinen, Corinthen,
Sultaninen, Mandeln,

Citronat, Citronen
in hochfeinen Qualitäten

billigſten Preiſen.

Max Fauſt,
Burgſtraße 14.

zu

Margarine

o rhbriſtbäurme.
Edeltannen u. Fichten inallen Größen
ſind wie alljährlich im Gaſthof zur
grünen Linde zu haben. Markttags
Stand am rothen Hirſch. Ringel.

Tabackpfeifen,
Cigarrenspitzen, Schnupftaback-
dosen., Feuerzeuge in groß. Auswahl
Aug. Pitzschhker, Tiefer Keller 3.

Stadttheater Halle a. S.
Freitag, den 19. Dez. 1902,

Abds. 72 Uhr: Ein Falliſſement.

Neues Theater.
(Gaſtſpiel Jrene Trieſch): Nora.

Edmund Encdert,
Halle, 54 Gr. Ulrichſtraße 54.

Gänzlicher Ausverkauf
weg. Auflöſung meines Geſchäfts

in Kunſt-, Luxus- und
Broncewaaren, (2983

Galanterie-, Bijouterie-
und Lederwaaren

zu uiemals wiederkehrenden
niedrigen Preiſen,

paſſend für Gelegenheits-,
Geburtstags-, Hochzeits- und

Jubilänms-Geſchenke.
Bitte Schaufenſter zu beſichtigen.

Edmund Endert.
Halle, 54 Gr. Ulrichſtraße 54.

e

Oberaltenburg 5,
hinter der Waſſerkunſt, iſt die Par-
terre-Wohnung, beſtehend aus 8
Zimmern, mit Garten, und reichlichem
Zubehör, für 850 Mk. jährlich zu
vermiethen.

NeicRrone.
Sonntag, den 21. Dezbr. er.

Abends S Uhr:

a Großes nExkra- Konzert
der hieſigen Stadtkapelle

(Dir.: Fr. Hertel.)
Nach dem Konzert:

L A II.Entree à Perſon 30 Pfg.

Feſtbäckerei
empfehle (2844

Sämmtliche Molkerei-Produkte,

möglichſt einige Tage vorher beſtellen-

Garantirt reine
Getreide-Presshefe,

I P alninrein Pflanzenbutter,
Citronen, Eier, Margarinr,

Clarke's Eierpuler-Extrakt,
beſter und billigſter Erſatz für

friſche Eier.

Carl Rauch, Martt28.
ff. Deutſches Corned Beef.
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V ei ha

7. Riſter,Halle a e Leipzigerstrasse 90.

Reichhaltiges Lager

in Gold und Silber.

xeräthe
Doublé-, Granat-,

Neuanfertigung

Bringe mein (2972Spezial-Korset-Geschaſt
den geehrten Damen von Merſeburg und Umgegend zum bevorſtehenden
Weihnachtsfeſt in empfehlende Erinnerung. Jch empfehle Korſets in
den neuſten Façons mit gerader Linie, niedrige Korſets, Korſets für
ſtarke Damen, Leibbinden, Monatsbinden, Schnürleiber Korſets für
Kinder zum Knöpfen, ſowie alle ins Fach ſchlagende Artikel.

Jede Dame thut wohl, wenn ſie ihren Bedarf an Korſets im
Spezial- Geſchäft kauft, da dieſelben der Figur entſprechend angepaßt und
fachkundig geändert und reparirt werden.

S Anfertigung nach Maaß rAchtungsvoll

Prau Anna schönleifßter.
e Schmaleſtraße 24.

Bei Huſten, David's Chocoladen und
Honigkuchen, Feyler's feinſteHeiſerkeit, Verſchleimung u. dgl. Z.gebrauche man nur Scherff's 8 Coburger Schmätzchen

FUISS Knötericelh empfiehlt Robert Heyne.
D.

S

zu 50 u. 100 Pfg. Alleinverkauf Möbl. Zimmer mit Cabinet
bei Aug. Berger, Entenplan 6. l zu verm. Lindenfſtr. 31.

Oswalcd Bossberg,
Juwelier und Goldschmied, Merseburg.

moderner Schmucksachen

silberne und versilberte Tafelbestecke und

Alfenide und Nickelwaaren.
u. Reparaturen. Trauringe.

beſtes ruſſiſches Fabrikat,
Originalpreiſe.

empfiehlt billigſt

Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“

ite-Gescochern e
empfiehlt in größter Auswahl zu ermässigten Preisen

G. Schaible, Halle a. S
Wiener obel zu Jabrikpreiſen!

r, Die Weihna
Prachtvolle i

Möbelfabrik mit elektriſchem Betrieb,
o Magazine: Gr. Märkerſtr.

Gummiſchuhe!
Gummiſchuhe für Damen,
Gummiſchuhe für Herren,

unterm

Gummiſchuhe!
Gummiſchuhe für Mädchen,
Gummiſchuhe für Hinder,

beſtes deutſches Fabrikat,
(2995

L. Daumann-

nimmt Beſtellungen entgegen

Chriſtſtollen
nach Dresdener Art empfiehlt und

C. W. Sperl,
Jnh. P. Vikner.

Thee neuer Ernte
nur erſte Pflückung,

PeCCO SouChong Con80ſowie Miſchungen aus den beſten Thee- Produktions- Ländern

à 200, 250, 300, 400 und 500 Pfg. per Pfund von hochfeinem aromatiſchen Geſchmack.

all S.rnot Leipziger Sir. 95.

=„J=J

T F 7 e m

a D J

(2991

o Bidee.in allen Grössen

Halle a. S.

Kieler Bücklinge u. Sprotten, fette

26 u. 2, am Rathskeller. Fernſprecher 1111.

tachts- eiſt eröffnet.

(2824Merrnge
Nabenbränu.

Beſter Erſatz für die theuren Nürnberger Biere.

Merſeburger pilſener,
hergeſtellt nur aus beſtem Malz und Hopfen, ſurrogatfrei,

wohlbekömmlich, empfiehlt in Flaſchen und Syphons

Anton W elzel.,
Domplatz.

9999999Adolf Schdfer, Entenplan
empfiehlt zu Weihnachts-Geſchenken in ganzen, halben u. Viertel-Stücken

2978) bei PreisermässigungHemdentuch Linon Cretonne Madapolame
Renuforcè Köper gemnuſterte Satin Brocat Damaſte.Leinen umnel Ualbleinen

in rihwäſche, Kiſſen, DeckbettenBrzüge, Hetttücher

zu billigen Preisen.
Otto Giseke Nachf. er Sennt.

S Halle a. S. „Gr. Steinſtr. 83.
S M ring- und Wasch-

Maschinen,
u Walzenbezüge,h Reparaturen billigst.J e Fahrrad- und (2674Nähmaschinenhandlg.

Für wenig Belt
eine gute Flaſche Wein!
ff. Rhein- u. Mosel- Fl. v. 50Pf. an,
Roth- u. Bordeauxwein

Fl. v. 60 Pf. an,
feiner Portwein i Fl. 120 Pf.,
ff. Samos Fl. 100 Pf.,

Rum. Arrac
empfiehlt

Germanische

rn Empfehle

S um Feſte:
Feinsten Tafelzander. Eiskarpfen.
Schellfische, Cabeljau. Schollen,
feinsten Rauchlachs., Spick-Aale,

Flundern., geräuch. Schellfische,Lachsheringe, Aal u. Hering in A. Bauer.
Gelée, Neunaugen, Bratheringe, Merſeburg, Kl. Ritterſtraße G a.

Bismarckheringe, Delikatess-
heringe, russ. Sardinen. Oel-
sardinen,. Hummer, Anchovis,
feinsten Astrachaner- und Ural-
Caviar. Champignon, Morcheln,

Spazierſtöcke,
echt Silber, Elfenbein, Horn undNatur, in großer n (2645Aug. Pitaschker, Tiefer geller 2.

Sardellen. Capern Perlzwiebeln,
Citronen. Apfelsinen, Feigen.

Datteln. (2974

m h
ff. Blüthenhonig,

garantiert rein, a Pfd. 1 Mk.,
verkauft Lehrer Kuntzſch, Karlſtr.7 II.

(2988

zu bedeutend ermässigten Preisen-
Hermann MHöniclke. Ecke Leipzigerstrasse,

am Leipziger Thurm.

Für die Redaktion verantwortlich Rudolf Heine Druck und Verlag von Rudolf Heine in Merſeburg.
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